
 

  

DWS Investment GmbH 
60612 Frankfurt am Main 

 
 
An die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens 
 

Baloise-International DWS (ISIN: DE0008474297) 
 

Wir beabsichtigen, die folgenden Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen mit der Genehmi-
gung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) für das oben genannten OGAW-
Sondervermögen vorzunehmen: 
 
Das OGAW-Sondervermögen fällt künftig in den Anwendungsbereich der von der Europäischen Wert-
papier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichen „Leitlinien zu Fondsnamen, die ESG- oder 
nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden“. Die ESG-Bewertungsansätze in den Besonderen Anla-
gebedingungen sowie die vorvertraglichen Informationen werden entsprechend geändert. 

1. Änderung des Fondsnamens 
Zur Berücksichtigung der neuen nachhaltigen Anlagestrategie wird das OGAW-Sondervermögen um-
benannt. Der Fondsname lautet künftig: Baloise ESG International DWS. 

2. Wesentliche Änderung der Anlagegrundsätze  
Die Anlagegrenze für ESG-bewertete Vermögensgegenstände in § 27 Absatz 2 („Anlagegrenzen“) wird 
von 51% auf 80% des Wertes des OGAW-Sondervermögens angepasst. 

Es wird eine neue Anlagegrenze bezüglich der Erfüllung der Ausschlüsse gemäß Artikel 12 Absatz 1 
der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 (sogenannte „PAB-Ausschlüsse“) aufgenommen. 

Die bisherigen ESG-Bewertungsansätze „Ausschluss-Bewertung für umstrittene Sektoren“, „Aus-
schluss-Bewertung für „umstrittene“ Waffen“ und „Bewertung von Investmentanteilen“ werden ange-
passt. Darüber hinaus wird die „ESG-Qualitätsbewertung“ als neuer ESG-Bewertungsansatz eingeführt. 

In § 27 Absatz 3 wird die Anlagegrenze für Vermögensgegenstände, die nicht durch die ESG-Bewer-
tungsansätze bewertet werden oder für die keine vollständige ESG-Datenabdeckung vorliegt von 49% 
auf 20% des Wertes des OGAW-Sondervermögens angepasst. 
 
In § 27 Absatz 5 werden weitere zusätzlichen PAIs (wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren) aufgenommen.  
 
Die ESG-Bewertungsansätze in § 27 der Besonderen Anlagebedingungen lauten künftig wie folgt:  
 
„§ 27 Anlagegrenzen 

(…) 

2. Mindestens 80% des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Vermögensgegenstände an-
gelegt werden, die ökologische und soziale Merkmale und/oder nachhaltige Investitionen erfüllen. 
 
Um festzustellen, ob und in welchem Maße Vermögensgegenstände diese Merkmale beziehungsweise 
nachhaltige Investitionen erfüllen, bewertet ein unternehmensinternes Datenverarbeitungsprogramm 
Vermögensgegenstände nach ESG-Kriterien (ESG für die englische Bezeichnung Environmental, 
Social und Governance (in Deutsch entsprechend ökologisch, sozial und die Unternehmensführung 
betreffend)). 
 



 

  

Das Datenverarbeitungsprogramm nutzt unterschiedliche Bewertungsansätze und/oder Umsatzschwel-
len, um festzustellen, ob Vermögensgegenstände zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale 
und/oder nachhaltiger Investitionen verwendet werden können und ob die Unternehmen, in die inves-
tiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. 
 
Das Datenverarbeitungsprogramm nutzt Daten eines oder mehrerer ESG-Datenanbieter, öffentlicher 
Quellen, und/oder interne Bewertungen, um daraus abgeleitete Gesamtbewertungen zu ermitteln. 

Bei einigen Bewertungsansätzen erhalten Emittenten jeweils eine von sechs möglichen Bewertungen 
auf einer Buchstabenskala von „A“ (höchste Bewertung) bis „F“ (niedrigste Bewertung). 

2.a. ESG-Bewertungsansätze 

Das Datenverarbeitungsprogramm nutzt unter anderem: 

Ausschlüsse nach dem Paris-abgestimmten EU-Referenzwert (Paris-Aligned Benchmark 
(PAB)) gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 („PAB-Aus-
schlüsse“) 

Für das OGAW-Sondervermögen werden Unternehmen ausgeschlossen, die die PAB-Ausschlüsse 
nicht einhalten. 

Ausschluss-Bewertung für umstrittene Sektoren: 

Unternehmen, die in bestimmten Wirtschaftszweigen tätig und an Geschäftstätigkeiten in umstrittenen 
Bereichen („umstrittene Sektoren“) beteiligt sind, werden abhängig von dem Anteil am Gesamtum-
satz, den sie in den umstrittenen Sektoren erzielen, wie folgt ausgeschlossen: 

− Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen in der Rüstungsindustrie: 
5% oder mehr, 

− Herstellung und/oder Vertrieb ziviler Handfeuerwaffen oder Munition: 5% oder mehr, 
− Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen für die Glücksspielindust-

rie: 5% oder  mehr, 
− Herstellung von Erwachsenenunterhaltung: 5% oder mehr, 
− Herstellung von Palmöl: 5% oder mehr, 
− Stromerzeugung aus Kernkraft, und/oder Abbau von Uran und/oder Anreicherung von Uran: 

5% oder     mehr, 
− Unkonventionelle Förderung von Rohöl und/oder Erdgas (einschließlich Ölsand, Ölschie-

fer/Schiefergas, Bohrungen in der Arktis): mehr als 0%, 
− Unternehmen, die 25% oder mehr ihres Umsatzes aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und koh-

lebasierter Energiegewinnung erzielen, sowie Unternehmen mit Expansionsplänen für Kraft-
werkskohle, wie beispielsweise einer zusätzlichen Kohlegewinnung, -produktion oder  
-nutzung. Unternehmen mit Expansionsplänen für Kraftwerkskohle werden basierend auf einer 
internen Identifizierungsmethode  ausgeschlossen. 

Ebenfalls ausgeschlossen werden Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Ver-
trieb von Nuklearwaffen oder Schlüsselkomponenten von Nuklearwaffen beteiligt sind. 
Dabei können die Beteiligungen innerhalb einer Konzernstruktur berücksichtigt werden. 

Bewertung von Norm-Kontroversen 

Bei der Bewertung von Norm-Kontroversen wird das Verhalten von Unternehmen bezüglich allge-
mein anerkannter internationaler Standards und Grundsätzen eines verantwortungsvollen Geschäfts-
gebarens beurteilt, unter anderem in Bezug auf die Prinzipien des United Nations Global Compact, die 



 

  

United Nations- Leitprinzipien, die Standards der International Labour Organisation und die OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen. 

Unternehmen, die eine Bewertung von F im Bewertungsansatz Norm-Kontroversen ha-
ben, sind ausgeschlossen. 

 

 

ESG-Qualitätsbewertung 

Bei der ESG-Qualitätsbewertung wird zwischen Unternehmen und staatlichen Emittenten unter-
schieden. 

Für Unternehmen wird eine Bewertung relativ zu ihrer Vergleichsgruppe (Peer-Group-Vergleich) ba-
sierend auf einer ESG-Gesamtbewertung vorgenommen zum Beispiel in Bezug auf den Umgang mit 
Umweltveränderungen, Produktsicherheit, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik. 

Die Vergleichsgruppe wird gebildet aus Unternehmen aus dem gleichen Wirtschaftszweig. Die im 
Vergleich besser bewerteten Unternehmen erhalten eine bessere Bewertung, während die im Ver-
gleich schlechter bewerteten Unternehmen eine schlechtere Bewertung erhalten. 

Für staatliche Emittenten wird eine Bewertung relativ zu ihrer Vergleichsgruppe basierend auf ökolo-
gischen und sozialen Kriterien sowie Indikatoren für eine gute Regierungsführung vorgenommen, so 
zum Beispiel in Bezug auf die Art und Ausgestaltung des politischen Systems, das Vorhandensein 
von rechtsstaatlichen Institutionen und die Rechtstaatlichkeit selbst. 

Unternehmen und staatliche Emittenten, die eine Bewertung von F im Bewertungsansatz ESG- Qua-
litätsbewertung haben, sind ausgeschlossen. 

Freedom House Status 

Freedom House ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die Länder nach dem Grad ihrer 
politischen Freiheit und Bürgerrechte klassifiziert. Auf Basis des Freedom House Status werden 
Staaten ausgeschlossen, die als “nicht frei” eingestuft werden. 

Ausschluss-Bewertung für „umstrittene Waffen“ 

Unternehmen werden ausgeschlossen, wenn sie als an der Herstellung oder dem Vertrieb von um-
strittenen Waffen oder Schlüsselkomponenten von umstrittenen Waffen oder anderen damit zusam-
menhängenden Geschäftstätigkeiten (Antipersonenminen, Streumunitionen, chemischen und biologi-
schen Waffen, Blindmachende Laserwaffen, Waffen mit nichtentdeckbarer Splittermunition, Waf-
fen/Munition mit abgereichertem Uran und/oder Brandwaffen mit weißem Phosphor) beteiligt identifi-
ziert werden. Zudem können die Beteiligungsverhältnisse innerhalb einer Konzernstruktur für die 
Ausschlüsse berücksichtigt werden. 

Bewertung von Anleihen mit Erlösverwendung 

Eine Anlage in Anleihen mit Erlösverwendung ist nur dann zulässig, wenn besondere Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Dabei erfolgt eine Prüfung der Anleihe auf Übereinstimmung mit den Climate Bonds 
Standards, vergleichbaren Branchenstandards wie beispielsweise die jeweiligen ICMA-Prinzipien (In-
ternational Capital Market Association) für grüne Anleihen (Green Bonds), Sozialanleihen (Social 
Bonds) oder nachhaltigen Anleihen (Sustainability Bonds) oder EU Green Bond Standards oder ob 
die Anleihen einer unabhängigen Prüfung unterzogen wurden sowie eine Prüfung der Emittenten. 

Bewertung von Investmentanteilen 



 

  

Investmentanteile werden dahingehend bewertet, ob sie mit den PAB-Ausschlüssen (beginnend mit 
dem 21. Mai 2025) und der Einstufung von Freedom House (soweit anwendbar) im Einklang ste-
hen. Zielfonds können in Anlagen investiert sein, die nicht im Einklang mit den oben genannten 
ESG-Kriterien für Emittenten stehen. 

2.b. Nicht ESG-bewertete Vermögensgegenstände 

Bankguthaben gemäß § 26 Nummer 3 der Besonderen Anlagebedingungen werden nicht bewertet. 

Derivate gemäß § 26 Nummer 5 der Besonderen Anlagebedingungen werden nicht eingesetzt, um 
die von dem OGAW-Sondervermögen beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu errei-
chen und werden somit bei der Berechnung des Mindestanteils von Vermögensgegenständen, die 
diese Merkmale erfüllen, nicht berücksichtigt. Derivate auf einzelne Emittenten dürfen jedoch nur 
dann für das OGAW- Sondervermögen erworben werden, wenn die Emittenten der Basiswerte die 
ESG-Kriterien erfüllen und nicht nach den oben genannten ESG-Bewertungsansätzen der Besonderen 
Anlagebedingungen ausgeschlossen sind. 

3. Bis zu 20% des Wertes des OGAW-Sondervermögens können in Vermögensgegenstände angelegt 
werden, die nicht durch die ESG-Bewertungsansätze bewertet werden oder für die keine vollständige 
ESG- Datenabdeckung vorliegt. Eine vollständige ESG-Datenabdeckung ist jedoch für die Bewertung 
der PAB- Ausschlüsse sowie für die Bewertung von Unternehmen im Hinblick auf die Verfahrenswei-
sen einer guten Unternehmensführung erforderlich. 

4. Mindestens 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in nachhaltige Investitionen im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung angelegt, die zur Erreichung eines Um-
weltziels und/oder sozialen Ziels beitragen, wobei die nachhaltigen Investitionen die oben genannten 
ESG-Kriterien erfüllen. 

5. Für die Vermögensgegenstände, die die ESG-Kriterien erfüllen, berücksichtigt die Gesellschaft auf-
grund der Ausgestaltung der Anlagegrenzen folgende wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren: 

− Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen); 
− CO2-Fußabdruck; 
− THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird; 
− Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind; 
− Verstöße gegen die Prinzipien des United Nation Global Compact und die OECD-

Leitsätze für multinationale Unternehmen und 
− Engagement in umstrittenen Waffen. (…)“. 

 
3. Anpassung der Anlagegrenze für Bankguthaben  

In § 27 Absatz 8 wird die Anlagegrenze für Bankguthaben von bis zu 49% auf bis zu 20% des Wertes 
des OGAW-Sondervermögens angepasst und lautet wie folgt: 

„§ 27 Anlagegrenzen 

(…) 

8. Bis zu 20% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des 
§ 7 Satz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen gehalten werden. (…).“ 

 
 
 



 

  

4.  Anlageausschuss  

§ 28 in den Besonderen Anlagebedingungen, der die Möglichkeit regelte, dass sich die Gesellschaft 
des Rates eines Anlageausschusses bedienen kann, wird gestrichen. 

 
5. Umstellung auf Anteilklassenfähigkeit  

Das OGAW-Sondervermögen wird dahin gehend geändert, dass künftig Anteilklassen gebildet werden 
können. Im Zuge dessen wird § 28 Anteilklassen der Besonderen Anlagebedingungen wie folgt geän-
dert: 

„§ 28 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 3 der Allgemei-
nen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabe-
aufschlages, des Rücknahmeabschlages, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes 
von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer 
Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und 
liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten jeder Währungs-
anteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung zugunsten der 
Währung dieser Anteilklasse („Referenzwährung“) darf die Gesellschaft auch unabhängig von § 9 der 
Allgemeinen Anlagebedingungen Derivate im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB auf Wechselkurse 
oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf 
die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des OGAW-Sonderver-
mögens zu vermeiden. 

3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 
neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen gegebenenfalls 
abzuführenden Steuern), die Pauschalvergütung und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungs-
geschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, gegebenenfalls einschließlich Ertragsaus-
gleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halb-
jahresbericht einzeln aufgezählt. Die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Er-
tragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von 
Währungssicherungsgeschäften, Pauschalvergütung, Mindestanlagesumme oder Kombination dieser 
Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrie-
ben. (…)“ 

Das bisherige Fondsvermögens wird in eine LD Anteilklasse überführt. Entsprechend werden § 30 
Absatz 2 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Orderannahmeschluss sowie § 31 Absatz 1 Vergütungen 
und Aufwendungen angepasst und klargestellt, dass der Ausgabeaufschlag und die Pauschalverfü-
gung, die unverändert bleiben, sich auf die Anteilklasse LD beziehen.    

Im Zusammenhang mit der Umstellung des OGAW-Sondervermögens auf Anteilklassenfähigkeit wird 
ein neuer § 32 Thesaurierende Anteilklassen eingeführt und § 32 Absatz 1 Ausschüttende Anteilklassen 
wie folgt angepasst:  

„Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 

§ 32 Thesaurierende Anteilklassen 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 



 

  

anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder 
an.  

§ 33 Ausschüttende Anteilklassen 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zuge-
hörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte Veräußerungsgewinne – unter Berücksichtigung des zu-
gehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. (…)“ 

 
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen treten am 17. November 2025 in Kraft. 

Sofern die Anteilinhaber mit den Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen nicht einverstanden 
sind, können sie ihre Anteile an dem OGAW-Sondervermögen kostenlos zurückgeben. Bitte wenden 
Sie sich diesbezüglich an Ihre depotführende Stelle. 

Die jeweils gültigen Vertragsbedingungen, der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt sind 
bei der DWS Investment GmbH kostenlos erhältlich sowie online unter www.dws.de abrufbar. 

 

 

Frankfurt am Main, im Oktober 2025 

Die Geschäftsführung 


